
Satzung
für den Bebauungsplan Nr. 15 "Schießgarten"

der Gemeinde Hemhofen

Bebauungsplan Nr. 15
"Schießgarten"
der Gemeinde Hemhofen

Die Gemeinde Hemhofen erlässt auf Grund
- des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017

(BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl.
2025 I Nr. 348),

- der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.3786),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176),

- der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch §§ 2-4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S.
657, S. 699, S. 667),

- der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. August 1998 (GVBl. S. 796, S. 797), zuletzt geändert durch § 1 des Geset-zes vom 23.
Dezember 2025 (GVBl. S. 737),

- des Gesetzes über Natur und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 48
des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2025 I Nr. 323),

- des Gesetzes über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien
Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz, BayNatSchG) in der Fassung der Be-kanntmachung vom
23. Februar 2011 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2025
(GVBl. S. 254),

- der Planzeichenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl.
1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I
Nr. 189)

- des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz, WHG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 09. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 4)

für den Bebauungsplan Nr. 15 „Schießgarten“ in der Fassung vom __.__.____ folgende Satzung:

§ 1
Der Bebauungsplan Nr. 15 „Schießgarten“ wird beschlossen.

§ 2
Der Bebauungsplan Nr. 15 „Schießgarten“ besteht aus dem Planblatt mit einem Textteil und den
örtlichen Bauvorschriften.

§ 3
Der Bebauungsplan – einschließlich der auf dem Plan abgedruckten örtlichen Bauvorschriften – wird mit
der Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich. Gleichzeitig treten frühere
planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften, die diesem Bebauungsplan entsprechen
oder widersprechen, außer Kraft.

§ 4
Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf dem
Plan abgedruckten örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt (Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO).

Aufstellung
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15 "Schießgarten" wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom
__.__.____ beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung hat in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ stattgefunden.

Frühzeitige Beteiligung der Behörden (§4 Abs. 1 BauGB)
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom __.__.____ gemäß
§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) bis __.__.____ beteiligt.

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom __.__.____ den Entwurf des Bebauungsplanes und seine
Begründung gebilligt und beschlossen ihn öffentlich auszulegen.
Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wurde vom __.__.____ bis einschließlich
__.__.____ durchgeführt.
Die Durchführung der öffentlichen Auslegung wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Mit Schreiben vom __.__.____ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die
öffentliche Auslegung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB benachrichtigt.

Erneute Öffentliche Auslegung (§ 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB)
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom __.__.____ den Entwurf des Bebauungsplanes und seine
Begründung gebilligt und beschlossen ihn öffentlich auszulegen.
Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wurde vom __.__.____ bis einschließlich
__.__.____ durchgeführt.
Die Durchführung der öffentlichen Auslegung wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Mit Schreiben vom __.__.____ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die erneute
öffentliche Auslegung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB benachrichtigt.

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Die Gemeinde Hemhofen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom __.__.____ den Bebauungsplan Nr. 15
"Schießgarten" als Satzung beschlossen.

Ausgefertigt:
Hemhofen, den __.__.____

Ludwig Nagel
Erster Bürgermeister

Rechtswirksamkeit (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der Bebauungsplan Nr. 15 "Schießgarten" wurde mit der Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. ____vom
_______________ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft gesetzt.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 und
§ 214 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB) hingewiesen worden.

Hemhofen, den ________________

___________________
Erster Bürgermeister
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10.2 Für Außenaufenthaltsbereiche (z.B. Balkone, Terrassen) ist entweder durch Orientierung an lärmabgewandte
Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie z.B. Balkonverglasung, sicherzustellen,
dass in den Außenwohnbereichen der Dauerschallpegel tags von 59 dB(A) eingehalten wird.

11 Anpflanzen, Bindung für Bepflanzungen und Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

11.1 Gestaltung der Grundstücke:
Alle Flächen auf den Baugrundstücken, die nicht durch Gebäude, Wege, Terrassen, Zufahrten, Stellplätze oder
andere Nebenanlagen in Anspruch genommen werden, sind als Vegetationsflächen anzulegen, soweit sie nicht
für eine andere zulässige Nutzung verwendet werden, d.h. mit Rasen- oder Wiesenvegetation anzusäen oder
mit Gräsern, Stauden oder Gehölzen zu bepflanzen. Schotterungen, Kunstrasen, geschotterte Steingärten,
großflächige Mulchungen, Plattenbeläge und ähnliche Befestigungen sind auf diesen Flächen nicht zulässig.

11.2 Öffentliche Grünfläche
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Erhalt ist entlang der historischen Baumallee
und des Marktweihers ein Fußweg zulässig.

11.3 Pflanzungen:
Für sämtliche zeichnerisch oder textlich festgesetzten Pflanzungen sind standortgerechte Arten entsprechend
der Pflanzenliste in der Begründung zu verwenden.

11.4 Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
entsprechend der Pflanzenliste in der Begründung nachzupflanzen.

11.5 Es ist mindestens die zeichnerisch festgesetzte Anzahl von Großsträuchern (Solitäre) und von Bäumen der
Wuchsklasse 1 zu pflanzen. Die zeichnerisch festgesetzten Baumpflanzungen sind in der Lage fest, die
Standorte der Bäume dürfen jedoch jeweils bis zu 5 m von den zeichnerisch festgesetzten Standorten
abweichen.

Die zeichnerisch festgesetzten Bäume sind in unbefestigten, gegen Befahren und Beparken gesicherten
Baumscheiben von mind. 12 m² Flächengröße zu pflanzen. Wo dies aus räumlichen Gründen nicht möglich ist,
sind für die festgesetzten Baumpflanzungen unterirdische Wurzelraumerweiterungen vorzusehen.
Wurzelraumerweiterungen müssen ein durchwurzelbares Mindestvolumen von 12 m³ haben. Im Bereich der
Wurzelraumerweiterung ist entweder ein verdichtungsresistentes Substrat oder eine mit Pflanzerde zu füllende
geeignete technische Vorrichtung zur Verhinderung von Verdichtung im Wurzelraum (Wurzelkammersystem)
vorzusehen. Zudem sind bei Wurzelraumerweiterungen Systeme zur Bewässerung und Belüftung des
Wurzelraumes zu verwenden.

11.6 Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Innerhalb der Umgrenzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind
alle vorhandenen Laubbäume und Sträucher sowie sonstige Vegetationsbestände dauerhaft zu erhalten. Zur
Erhaltung der festgesetzten Gehölze sind sämtliche zum Schutz der Gehölze erforderlichen baubegleitenden
Maßnahmen zu treffen.

Im Bereich der Hainbuchen-Allee in der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Erhalt“ ist die
Bodenfläche im Wurzelschutzbereich (=Kronentraufbereich zuzüglich 1,5 m) von jeglichen Beeinträchtigungen
inkl. Abgrabungen und Aufschüttungen freizuhalten. Abgängige Bäume in dieser Allee sind durch Hainbuchen,
3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 20-25 cm zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist standortnah, max. 2 m
vom Bestandsbaum entfernt, vorzunehmen.

11.7 Der zum Erhalt festgesetzte Einzelbaum ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit durch einen
standortgerechten Laubbaum der Wuchsklasse 1, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 20-25 cm, zu
ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist standortnah, max. 2 m vom Bestandsbaum entfernt, vorzunehmen.

Zur Erhaltung sind sämtliche zum Schutz des Baumes erforderlichen baubegleitenden Maßnahmen zu treffen
und während der Bauzeit fortzuführen - einschließlich erforderlicher Maßnahmen in den Wurzelschutzbereichen
(= Kronentraufbereich zuzüglich 1,50 m). Die Planung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist durch eine
fachkundige Person / ökologische Baubegleitung zu begleiten.

11.8 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind folgendermaßen zu
bepflanzen:

Fläche Nr. 1: nach Modellierung der neu entstehenden Uferböschung unter Verwendung von bindigem Boden,
bei Bedarf Erosionsschutz durch Matten aus verrottbaren Naturprodukten, Initialpflanzung als
gewässerbegleitendes Gehölz

Fläche Nr. 2: westliche Dammböschung zwischen Marktweiher und Unterem Barthelweiher außerhalb des
Schutzzonenbereichs der Stromleitung: Belassen der Wurzelstöcke, deren Rodung bautechnisch nicht
erforderlich ist; Initialpflanzung aus standortgerechten Sträuchern im Einzelstand (ein Strauch pro 15 m² der
nicht von Wurzelstöcken eingenommenen Fläche), zwischen den Pflanzungen Sukzession und
Eigenentwicklung zulassen

11.9 Mindestpflanzgrößen für sämtliche textlich oder zeichnerisch festgesetzten Gehölzpflanzungen:
- Bäume: Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 18-20 cm bei Wuchsklasse 1
- Bäume für Initialpflanzungen: Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 18-20 cm bei

Wuchsklasse 2
- Sträucher für Initialpflanzungen in den Flächen für zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen: Sträucher, 2x verpflanzt, mit Ballen oder Containerware, mind. 100 cm hoch
- Großsträucher für alle anderen festgesetzten Strauchpflanzungen: Solitär, 3x verpflanzt, mit Ballen oder

Containerware, mind. 150 cm hoch
- Sträucher für Heckenpflanzung: Strauch, 3x verpflanzt, mit Ballen oder Containerware, mind. 100 cm hoch

12 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a und 6 BauGB)

Den zu erwartenden Eingriffen auf den Flurstücken Fl.-Nrn. 139/2, 139/1, 139, 134, 1/58 und 134/2 (alle
Gemarkung Hemhofen) werden nach § 9 Abs. 1a BauGB Ausgleichsmaßnahmen auf den folgenden Flächen
zugeordnet (Zuordnungsfestsetzung):

Maßnahme Ausgleichsfläche 1 (A 1) Geltungsbereich A
Teilfläche der Flurnummer 134, Gemarkung Hemhofen;
Entwicklungsziel: naturnahes (eutrophes) Stillgewässer mit Bewirtschaftung durch einen analog zum
Vertragsnaturschutzprogramm angepassten Fischbesatz (Maßnahmenbeschreibung siehe Begründung)
anrechenbare, zugeordnete Flächengröße: 4.456 m²

Maßnahmen Ausgleichsfläche 2 (A2) Geltungsbereich B
Teilfläche der Flurnummer 495,  Gemarkung Hemhofen;
Entwicklungsziel: Eichenwald trockener Standorte, alte Ausprägung, zugeordnete Flächengröße: 250 m²

Planzeichnung Geltungsbereich B

I Festsetzungen durch Planzeichen
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Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und § 9 Abs. 6 BauGB

Private Straßenverkehrsfläche

Private Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung
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F /
F+R
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Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4
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II Hinweise durch Planzeichen
Bestehendes Flurstück mit Flurstücksnummer

Bestehendes Gebäude

Maßangabe in Meter
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Barthelweihers" vom 10.11.2022 bereits zugeordnete Ausgleichsfläche
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Bestehende 20kV-Mittelspannungsfreileitung
mit Schutzzonenbereich
Umgrenzung von Einzelanlagen des Denkmalschutzes, hier: D-5-72-130-6
"(...) Gartenmauer, Sandsteinquadermauer  mit halbrundem Abschluss und
Ornamentpfeilern, Toreinfahrt mit kugelbekrönten Rechteckpfeilern und
Eisengittertor sowie Eckpavillon, achteckiger Sandsteinquaderbau mit Zeltdach,
1. Drittel 18. Jh."

III Nachrichtliche Übernahme durch
Planzeichen

D

Umgrenzung von Flächen wo Bodendenkmäler zu vermuten sind. Hier gilt
entsprechend Art. 7 Abs. 1 BayDSchG.

IV  Textliche Festsetzungen
1 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 – 15 BauNVO)

Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt mit folgenden Abweichungen:

Nicht allgemein – sondern ausnahmsweise zulässig sind:
- Anlagen für kirchliche und sportliche Zwecke,
- Schank- und Speisewirtschaften

Nicht - auch nicht ausnahmsweise - zulässig sind:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen.

2 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 – 21a BauNVO)

2.1 Als höchstzulässiges Maß der baulichen Nutzung gelten die auf dem Planblatt in der jeweiligen
Nutzungsschablone festgesetzten Werte.

2.2 Die Grundflächen von Stellplätzen, Garagen, Carports sowie Technikzentralen und Müllsammelstellen bleiben
bei der Berechnung der maximal zulässigen Grundfläche unberücksichtigt.

2.3 Weitere Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind bis zu einer Gesamtgrundfläche von 20 m² je Wohnung auf
dem Baugrundstück zulässig.

2.4 Die zulässige Höhe der Hauptgebäude wird durch eine maximale Wandhöhe (WHmax) und eine maximale
Firsthöhe (FHmax) bestimmt. Dabei gilt als oberer Punkt der Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut
(Traufpunkt) und die oberste Kante des Daches (First).

2.5 Höhenbezugspunkt für die maximale Wand- und Firsthöhe (WHmax, FHmax) ist die Fußbodenoberkante des
Fertigfußbodens im Erdgeschoss (OKF).

2.6 Die maximale Höhe der OKF ist in der Planzeichnung in Meter über Normalhöhennull (NHN) festgesetzt.

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Abstandsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2a BauGB i.V.m. §§ 22 – 23 BauNVO und Art. 6 BayBO)

3.1. Im Allgemeinen Wohngebiet wird die offene Bauweise mit Einzelhäusern festgesetzt.

3.2. Die im Planblatt festgesetzten Baugrenzen beinhalten die Abstandsflächen gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO.

4 Flächen für Garagen, Carports, Stellplätze und deren Zufahrten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 22 und Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

4.1. Abweichend von der Stellplatzsatzung der Gemeinde Hemhofen wird festgesetzt, dass im Plangebiet
mindestens 10 Besucherstellplätze herzustellen sind.

4.2. Die Errichtung von Stellplätzen, Garagen, Carports sowie Technikzentralen und Müllsammelstellen ist nur
innerhalb der dafür festgesetzten Flächen zulässig.

4.3. Sofern Carports ohne vorliegenden Stauraum zur öffentlichen oder privaten Verkehrsfläche errichtet werden,
sind diese ohne Seitenwände zu erstellen. Rückwärtige, integrierte Abstell- und Müllräume sind davon nicht
betroffen. Garagen ohne vorliegenden Stauraum zur öffentlichen oder privaten Verkehrsfläche sind unzulässig.

4.4. Das Oberflächenwasser von Zufahrten, Wegen, Stellplätzen und sonstigen Belagsflächen auf den
Baugrundstücken ist in den angrenzenden Vegetationsflächen zu versickern. Dazu sind die Belagsflächen
höhenmäßig entsprechend zu errichten.

5 Nebenanlagen, Nebengebäude, Einfriedungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 22 und Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

5.1. Standplätze für private Abfall- und Wertstoffbehälter sind in Gebäuden, Garagen oder Carports zu integrieren
sowie innerhalb der festgesetzten Flächen zulässig. Separate Standplätze für private Abfall- und
Wertstoffbehälter sind einzuhausen. Für Einhausungen sind holzähnliche Materialien sowie Materialien aus
Holz, Stahl oder Beton zulässig.

5.2. Einfriedungen zur öffentlichen oder privaten Verkehrsfläche sind im Bereich der Zufahrten unzulässig.

5.3. Einfriedungen zur öffentlichen oder privaten Verkehrsfläche sowie zu öffentlichen oder privaten Grünflächen
sind nur zulässig als:
- Hecken aus Gehölzarten gemäß Pflanzenliste in der Begründung,
- Metallzäune verzinkt und unbeschichtet sowie Stabmattenzäune, mit einem Mindestabstand von 12 cm

zum Boden
- Maschendrahtzäune, mit einem Mindestabstand von 12 cm zum Boden
- Holzzäune mit vertikaler Lattung, mit einem Mindestabstand von 12 cm zum Boden

Eine Kombination aus Zaun und Hecke ist zulässig.

5.4 Sichtschutzelemente und Mauern sind zur öffentlichen oder privaten Verkehrsfläche sowie zu öffentlichen und
privaten Grünflächen unzulässig.

5.5 Die maximal zulässige Höhe der Einfriedungen beträgt:
- für Zäune 1,20 m über der Oberkante der angrenzenden Verkehrs- oder Grünfläche
- für Hecken 1,70 m über der Oberkante der angrenzenden Verkehrs- oder Grünfläche

5.6 Abgrenzungen von Terrassen sind mit einer max. Länge von 2,60 m und einer max. Höhe von 1,80 m zulässig.

5.7 Die Gesamthöhe von Nebenanlagen darf eine Höhe von 3 m, die von Garagen und Carports eine Höhe von
3,5 m nicht überschreiten.  Bezugspunkt  ist  die  Höhe  der  Fahrbahnoberkante  der  nächstgelegenen
öffentlichen oder privaten Verkehrsfläche.

6 Führung von Versorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Sämtliche neu zu errichtende Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb des gesamten Geltungsbereiches sind
unterirdisch zu verlegen.

7 Gestaltung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO))

7.1. Im Plangebiet sind aneinandergebaute Hauptgebäude in Höhe, Dachform und Dachneigung einander
anzugleichen.

7.2. Dächer
Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Dächer von Hauptgebäuden als Satteldach mit einer Dachneigung von 30 °
bis 40 ° auszuführen. Diese sind in rot- oder anthrazitfarben auszuführen.

7.3. Bei Hauptgebäuden sind technische Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie in die Dachfläche zu integrieren
oder parallel zur Dachfläche auszuführen.
Sie dürfen die Dachränder (First, Traufe, Ortgang) jeweils nicht überragen.

7.4. Die Dächer von Garagen und Carports sind als Flachdach mit einer maximalen Dachneigung von 7 °
auszuführen. Diese Dächer sind extensiv zu begrünen. Die extensive Begrünung ist auf Dauer zu erhalten.
Notwendige Zählerschränke innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche (Baufenster) sind von der
Begrünung ausgenommen.

7.5. Dachbegrünungen können als Pflanzung, vorkultivierte Vegetationsmatten oder als Ansaat erfolgen. Es sind
trockenheitsresistente und standorttypische Arten zu verwenden.

7.6. Eine Aufständerung von Solaranlagen auf Nebengebäuden sowie auf Garagen und Carports ist bis maximal 1 m
zulässig. Die festgesetzte Gesamthöhe von Nebengebäuden kann durch Aufständerungen überschritten
werden. Die Flächen unterhalb der Aufständerungen sind ebenfalls zu begrünen.

7.7. Fassaden
Für die Gestaltung der Außenfassaden sind Putz, Sichtmauerwerk oder Holz in hellen Farben zulässig.
Baustoffe und Anstriche in grell leuchtenden Farben und mit glänzender oder spiegelnder Oberfläche sind
ausgeschlossen.

7.8. Solaranlagen an Fassaden sind parallel zur Fassadenwand anzubringen.

7.9. Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur an der Stätte ihrer Leistung zulässig. Sie dürfen eine Gesamtfläche von 1,0 m² nicht
überschreiten.

7.10. Werbeanlagen müssen in Proportion, Farbgebung und Gestaltung auf die Größe und Farbgebung des
Baukörpers abgestimmt werden.

7.11. Leuchtwerbung ist nur in Form von angeleuchteter und hinterleuchteter Werbung zulässig. Blinkende
Werbeanlagen sind im gesamten Geltungsbereich ausgeschlossen.

7.12. Werbeanlagen sind ausschließlich in der Erdgeschosszone anzubringen, d.h. maximal bis zur Fenstersohlbank
des 1. Obergeschosses zulässig. Werbeanlagen auf dem Dach sind ausgeschlossen.

8 Stützmauern, Aufschüttungen und Abgrabungen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

8.1. Höhensprünge sind durch bewachsene Böschungen mit einer Maximalneigung von 1:1, durch Stützmauern
aus Natursteinen, durch Gabionenwände oder durch Stützmauern aus Beton abzufangen.

8.2. Stützmauern und Gabionenwände sind ab einer Höhe von 1,50 m mit Kletter- oder Schlingpflanzen zu
begrünen.

10 Immissionsschutz - Lärm
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und 26 BauGB)

10.1 An den mit den entsprechenden Planzeichen gekennzeichneten Fassaden wird aufgrund der
Verkehrslärmbelastung ein Beurteilungspegel von 55/45 dB(A) tags/nachts erreicht bzw. überschritten.

Bei den Baukörpern sind entweder durch geeignete Grundrissgestaltung die schutzbedürftigen Räume gemäß
DIN 4109-1 (Stand Januar 2018) an der lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen oder es ist mindestens
ein Fenster des schutzbedürftigen Raums auf die lärmabgewandte Seite zu orientieren, an der ein
Beurteilungspegel von tags/nachts 55/45 dB(A) eingehalten wird.

Ist dies nicht umsetzbar, ist der Schutz der Räume durch geeignete Schallschutzfenster zu gewährleisten. Für
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen sind die baulichen Maßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm
gemäß der jeweils gültigen DIN 4109 vorzusehen.

Für Aufenthaltsräume entlang der in der Planzeichnung gekennzeichneten Fassadenabschnitte ist durch den
Einbau von fensterunabhängigen, schallgedämmten Lüftungseinrichtungen bzw. einer zentralen
Lüftungsanlage im Gebäude für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Ausgenommen sind
Aufenthaltsräume mit mindestens einem geplanten, öffenbaren Fenster an der lärmabgewandten Seite.

9 Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme
oder Kälte aus erneuerbaren Energien
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

Es sind technische Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie auf den Dächern der Hauptgebäude zu
installieren.

V  Textliche Hinweise, Kennzeichnung und
     nachrichtliche Übernahmen

1 Normenauslegung
Wird bei zeichnerischen oder textlichen Festsetzungen auf DIN-Normen verwiesen, muss der Plangeber
sicherstellen, dass die Planbetroffenen sich ebenso vom Inhalt der DIN-Vorschrift verlässlich Kenntnis
verschaffen können, wofür die Bekanntmachung alleine nicht ausreicht. Die Verwaltung stellt hierbei die in
Bezug genommenen DIN-Vorschriften bei der Verwaltungsstelle, bei der auch der Bebauungsplan eingesehen
werden kann, zur Einsicht bereit.

3 Leitungsabstände / Baumabstände
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe
insbesondere Abschnitt 3, und das DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich
unterirdischer Versorgungsleitungen“ zu beachten.

Zwischen Baumpflanzungen und bestehenden Leitungen / Fernmeldeanlagen sowie zwischen zu erhaltenden
Bäumen und geplanten Leitungen / Fernmeldeanlagen muss ein Mindestabstand von 2,50 m vorgesehen
werden. Bei Unterschreitungen sind entsprechende Schutzmaßnahmen vom Veranlasser vorzusehen.

4 Artenschutz
Zur Vermeidung der Anlockung von Nachtfaltern und anderen Fluginsekten durch Straßenbeleuchtung und
Gebäudelampen wird empfohlen, geschlossene LED-Lampen mit asymmetrischem Reflektor und nach unten
gerichtetem Lichtkegel zu verwenden.

Die Rodungs- und Beräumungsmaßnahmen zur Vorbereitung des geplanten Baugebiets müssen außerhalb
der Brutzeit von Vogelarten, d.h. nicht von März bis September, durchgeführt werden.

5 Schutzzonenbereich 20 kV-Freileitung
Innerhalb des Schutzzonenbereichs der 20 kV-Freileitung ist nur eine eingeschränkte Bebauung und
Bepflanzung möglich. Die als zu erhalten festgesetzten Gehölze dürfen durch den Leitungsträger nach dessen
Vorgaben regelmäßig zurückgeschnitten werden. Eine Wurzelstockrodung ist jedoch nicht zulässig.

Die Abstände gem. DIN VDE 0210 sind einzuhalten. Außerhalb des Schutzzonenbereichs bestehen seitens
des Versorgungsträgers keine Einwände hinsichtlich einer Bebauung.

6 Bodenschutz
Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere für Aushub und Zwischenlagerung zum Schutz des Bodens
vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu
berücksichtigen.

Sollte im Rahmen anstehender Arbeiten unerwarteter Weise belasteter Boden vorgefunden werden, der durch
seine Beschaffenheit (Fremdbestandteile, Verfärbung, Geruch) einen Altlastenverdacht vermuten lässt, sind die
Erdarbei-ten sofort einzustellen. Die zuständigen Stellen am Landratsamt Erlangen - Höchstadt sind umgehend
zu verständigen. Das Einschalten eines privaten Sachverständigen gemäß § 18 BBodSchG ist angezeigt.

8 Bau- und Bodendenkmäler
Für die Erhaltung von Baudenkmälern gilt Art. 4 BayDSchG, wonach die Eigentümer und die sonst dinglich
Verfügungsberechtigten von Baudenkmälern ihre Baudenkmäler instandzuhalten, instandzusetzen, sachgemäß
zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen haben, soweit ihnen das zuzumuten ist.

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis
gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen
Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Bei Bodeneingriffen sind wissenschaftlich qualifizierte
Untersuchungen (u.a. Ausgrabungen), Dokumentationen und Bergungen im Auftrag der Vorhabenträger
durchzuführen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahren wird das BLfD die fachlichen Belange der
Bodendenkmalpflege formulieren.

Alle Beobachtungen und Funde (z.B. Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte
und Knochen) müssen unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde oder
direkt dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege mitgeteilt werden.

9 Landwirtschaftliche Emissionen
Auf die von den landwirtschaftlichen Hofstellen und landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen einwirkenden
Immissionen (Lärm, Staub, Geruch), ausgelöst durch betriebsübliche landwirtschaftliche Nutzungen (zu allen
Tages - und Nachtzeiten) wird hingewiesen. Diese sind ortsüblich, zumutbar und zu dulden, sofern sie nicht über
das gemäß den einschlägigen öffentlichen Regelungen (z. B. BImSchG) zulässige und zugrunde gelegten Maß
hinausgehen.

Bei der Erschließung des Baugebiets ist darauf zu achten, dass jederzeit genügend Trink-, Betriebs- und
Löschwasser in ausreichender Qualität, Quantität und ausreichend Druck zur Verfügung steht. Die
einschlägigen DVGW Arbeits- bzw. Merkblätter sind zu beachten.

Permanente Grundwasserabsenkungen sind nicht zulässig.

Die vorübergehende Absenkung bzw. die Entnahme (Bauwasserhaltung) während der Bauarbeiten stellt einen
Benutzungstatbestand nach § 9 WHG dar und bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach Art. 70 BayWG.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbeseitigung ist das geltende DWA-Merkblatt
M 153 sowie das geltende DWA-Arbeitsblatt A 138 zu beachten.

7 Wasser / Grundwasser

2 Ausgleichsfläche zum wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren (AWasserrecht)
Im Vorgriff zum Bebauungsplanverfahren wurde bereits ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren zur
Verkleinerung des Unteren Barthelweihers durchgeführt („Teilverfüllung und Renaturierung des Unteren
Barthelweihers - Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung nach § 68 WHG vom 10.11.2022“). Die mit der
Weiherverkleinerung verbundenen Eingriffe wurden durch Ausgleichsmaßnahmen am neu entstehenden
Nordufer und im nördlichen Teil der Wasserfläche vorgesehen.

Entwicklungsziel: Naturnahe, strukturreiche Ufervegetation mit mäßig artenreichen Säumen und
Staudenfluren, gewässerbegleitenden Wäldern/Gehölzen, Schilf-Wasserröhrichten und naturnahem eutrophen
Stillgewässer mit analog zum Vertragsnaturschutzprogramm angepassten Fischbesatz und Bewirtschaftung

10 Altlasten
Sollte im Rahmen von Erdarbeiten Boden gefunden werden, der durch seine Beschaffenheit (Fremdbestandteile,
Verfärbung, Geruch o.ä.) einen Altlastenverdacht vermuten lässt, so sind die Erdarbeiten sofort einzustellen. Die
zuständigen Stellen beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt sind in diesem Fall umgehend zu verständigen und
ein privater Sachverständiger gemäß § 18 BBodSchG ist einzuschalten, um eine qualifizierte Erkundung
hinsichtlich des Wirkungspfads Boden-Grundwasser durchzuführen.

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Hier: Zugeordnete Ausgleichsfläche A1

Geh- und Fahrrecht gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Geh- und Fahrrecht
z.G. Pflegemaßnahmen Flurstück 134/1

Lärmschutz gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Fassadenabschnitt für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG
Hier: Verkehrslärm

A1

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
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